
Auszug aus dem Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen“ zwischen SPD, 

Bündnis90/Die Grünen und FDP 

 

Landwirtschaft und Ernährung (ab S. 43) 

Eine nachhaltige Landwirtschaft dient zugleich den Interessen der Betriebe, des Tierwohls 
und der Natur und ist Grundlage einer gesunden Ernährung.  

Tierschutz  

Wir führen ab 2022 eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung ein, die auch Transport und 
Schlachtung umfasst. Unser Ziel sind entsprechende verbindliche EU-weit einheitliche 
Standards. Zudem führen wir eine umfassende Herkunftskennzeichnung ein. Wir begleiten 
die Einführung mit einer Informations- und Aufklärungskampagne. Wir wollen die Landwirte 
dabei unterstützen, die Nutztierhaltung in Deutschland artgerecht umzubauen. Dafür streben 
wir an, ein durch Marktteilnehmer getragenes finanzielles System zu entwickeln, mit dessen 
Einnahmen zweckgebunden die laufenden Kosten landwirtschaftlicher Betriebe ausgeglichen 
und Investitionen gefördert werden ohne den Handel bürokratisch zu belasten.  

Die Investitionsförderung wird künftig nach den Haltungskriterien ausgerichtet und in der 
Regel nur nach den oberen Stufen gewährt. Das Bau- und Genehmigungsrecht ist 
entsprechend anzupassen. Die Entwicklung der Tierbestände soll sich an der Fläche 
orientieren und wird in Einklang mit den Zielen des Klima-, Gewässer- und 
Emissionsschutzes (Ammoniak/Methan) gebracht. Wir wollen die Emissionen aus Ammoniak 
und Methan unter Berücksichtigung des Tierwohls deutlich mindern. Die Landwirte sollen 
auf dem Weg zur Klimaneutralität im Rahmen des Umbaus der Nutztierhaltung unterstützt 
werden. 

Wir streben an, Planungs- und Investitionssicherheit herzustellen. Wir führen ein Prüf- und 
Zulassungsverfahren für Stallsysteme und für serienmäßig hergestellte Betäubungsanlagen 
ein. Wir verbessern die Rechtsvorschriften zum Schutz vor Bränden und technischen 
Störungen in Ställen, unter Berücksichtigung von angemessenen Übergangsfristen. Wir 
schließen bestehende Lücken in der Nutztierhaltungsverordnung und verbessern das 
Tierschutzgesetz (Qualzucht konkretisieren, nichtkurative Eingriffe deutlich reduzieren, 
Anbindehaltung spätestens in zehn Jahren beenden).  

Wir erarbeiten eine Tiergesundheitsstrategie und etablieren eine umfassende Datenbank (inkl. 
Verarbeitungsbetriebe tierischer Nebenprodukte). Wir werden den wirkstoff- und 
anwendungsbezogenen Antibiotikaeinsatz in landwirtschaftlichen Betrieben erfassen und 
senken.  

Lebendtiertransporte in Drittstaaten werden künftig nur erlaubt, wenn sie auf Routen mit 
nachgewiesen tierschutzgerechten Versorgungseinrichtungen stattfinden. Wir setzen uns auch 
auf EU-Ebene für bessere Regelungen für Tiertransporte und einen Ausbau des 
Datenbanksystems TRACES ein. Wir fördern dezentrale und mobile Schlachtstrukturen. Sie 
schaffen die Rechtsgrundlage zur Einführung eines standardisierten kameragestützten 
Überwachungssystems in besonders tierschutzrelevanten Bereichen in Schlachthöfen ab einer 
relevanten Größe.  



Wir schließen Rechts- und Vollzugslücken im Bereich des Tierschutzes, um der 
Verantwortung aus der ausschließlich dem Staat zustehenden Eingriffskompetenz gerecht zu 
werden. Wir überführen Teile des Tierschutzrechts in das Strafrecht und erhöhen das 
maximale Strafmaß.  

Wir legen eine Reduktionsstrategie zu Tierversuchen vor. Wir verstärken die Forschung zu 
Alternativen, ihre Umsetzung in die Praxis und etablieren ein ressortübergreifendes 
Kompetenznetzwerk.  

Wir führen für den Onlinehandel mit Heimtieren eine verpflichtende Identitätsüberprüfung 
ein. Die Kennzeichnung und Registrierung von Hunden werden obligatorisch. Wir 
aktualisieren die Leitlinien für Tierbörsen und erarbeiten eine Positivliste für Wildtiere, die 
nach einer Übergangsfrist noch in Zirkussen gehalten werden können.  

Die Bildungsarbeit Zoologischer Gärten werden wir unterstützen.  

Tierheime werden wir durch eine Verbrauchsstiftung unterstützen. Wir setzen uns für ein EU-
weites Verbot der Haltung und Zucht von Pelztieren ein. Der Bund nimmt in 
länderübergreifenden Krisen- und Seuchenfällen wie der Afrikanischen Schweinepest eine 
koordinierende und unterstützende Funktion wahr und beseitigt rechtliche Mängel. Wir 
schaffen das Amt einer oder eines Tierschutzbeauftragten.  

Europäische Agrarpolitik (S.45) 

Wir sorgen unverzüglich dafür, dass die Begleitverordnungen zum nationalen Strategieplan 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) mit dem Ziel des Umwelt- und Klimaschutzes sowie 
der Einkommenssicherung angepasst werden.  

Die aktuelle Architektur wird spätestens zur Mitte der Legislaturperiode überprüft und im 
Sinne der Zielerreichung angepasst. Für die verlässliche Weiterentwicklung ab 2027 legt die 
Bundesregierung mit dieser Evaluierung ein Konzept vor, wie die Direktzahlungen durch die 
Honorierung von Klima- und Umweltleistungen angemessen ersetzt werden können. Dies 
dient auch der Einkommenswirksamkeit.  

Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK)  

Orientiert an der Reform der GRW werden wir die Gemeinschaftsaufgabe neu an unseren 
Zielen ausrichten und setzen uns für eine überjährige und flexible Finanzierung ein. Neue 
Aufgaben wie Naturschutz und Klimaanpassung müssen durch zusätzliche Finanzmittel 
gesichert werden.  

Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft sollen für die landwirtschaftliche 
Förderung eine rechtliche Grundlage erhalten. 

Ernährung (S. 45) 

Wir werden, insbesondere mit Blick auf Kinder, mit den Akteuren bis 2023 eine 
Ernährungsstrategie beschließen, um eine gesunde Umgebung für Ernährung und Bewegung 
zu schaffen.  

Wir werden die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aktualisieren, in der 
Gemeinschaftsverpflegung als Standard etablieren, Vernetzungsstellen weiterbetreiben und 
Modellregionenwettbewerb durchführen. Unser Ziel ist, den Anteil regionaler und 
ökologischer Erzeugnisse entsprechend unserer Ausbauziele zu erhöhen. Wir werden 



gemeinsam mit allen Beteiligten die Lebensmittelverschwendung verbindlich 
branchenspezifisch reduzieren, haftungsrechtliche Fragen klären und steuerrechtliche 
Erleichterung für Spenden ermöglichen.  

Wir stärken pflanzliche Alternativen und setzen uns für die Zulassung von Innovationen wie 
alternative Proteinquellen und Fleischersatzprodukten in der EU ein.  

Landbau (S. 46) 

Das Artensterben, der Verlust der Biodiversität ist eine weitere ökologische Krise. Wir wollen 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige Maß beschränken. Mit folgenden 
Maßnahmen wollen wir den Einsatz ambitioniert reduzieren:  

 Wir werden die gesamte Landwirtschaft in ihrer Vielfalt an den Zielen Umwelt- und 
Ressourcenschutz ausrichten (Ökologischer Landbau). Wir wollen eine 
Landwirtschaft im Einklang von Natur und Umwelt weiterentwickeln. Wir wollen 30 
Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2030 erreichen. Hierfür wollen wir die Bundesmittel 
für das Bundesprogramm Ökolandbau erhöhen und entsprechend dem Ausbauziel 
Agrarforschungsgelder für Forschungsbelange des Ökolandbaus zur Verfügung 
stellen. Wir erweitern die Zukunftsstrategie ökologischer Landbau um die gesamte 
Bio-Wertschöpfungskette.  
 


